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Abteilungsordnung Hallensport 
(Fassung vom 5.5.2026)  
 

Präambel 
Zur Einbindung der Abteilung Hallensport in die Vereinsstruktur des Ackermannbogen e.V. erlässt die Abteilungsversammlung im 
Rahmen und nach Maßgabe der Vereinssatzung nachfolgende Abteilungsordnung. Die Abteilungsordnung ist nicht Bestandteil der 
Satzung.  

§ 1 Rechtliche Stellung 
Die Abteilung Hallensport ist rechtlich unselbstständig und eine organisatorische Untergliederung des Vereins. 
Nach § 51 AO Satz 3 sind Abteilungen als funktionale Untergliederungen keine selbstständigen Steuersubjekte. 

Die Abteilung Hallensport nimmt im Rahmen des satzungsmäßigen Vereinszweckes die Aufgaben für verschiedene 
Hallensportarten wahr. Dazu zählt auch insbesondere die Vertretung des Vereins in den Belangen der Fachsportart gegenüber 
externen Institutionen und gegenüber dem jeweiligen Fachverband. 

Die Abteilung Hallensport regelt die fachlichen Aufgaben des Sportbetriebes und die Angelegenheiten des internen 
Geschäftsbetriebes selbstständig, jedoch unter Beachtung der Vorgaben der Satzung und ergänzender Ordnungen des Vereins 
Ackermannbogen e.V.. 

Die Abteilung Hallensport ist an Beschlüsse gebunden, die der Vorstand oder andere beschlussfähige Gremien des 
Hauptvereines gefasst oder erlassen haben. 

Verträge mit Außenwirkung können nur durch den Vorstand des Hauptvereines bzw. durch die dafür beauftragte 
Geschäftsführung abgeschlossen werden. Der Vereinsvorstand kann durch Beschluss begrenzte Kompetenzen an die 
Abteilungsleitung delegieren. 

Der Vereinsvorstand hat das Recht an Abteilungsversammlungen teilzunehmen. Entsprechende Einladungen sind auch dem 
Vereinsvorstand zuzuleiten. 

§ 2 Mitglieder der Abteilung 
Mitglieder in der Abteilung können alle Vereinsmitglieder werden und nur diese. 

Für den Erwerb und die Beendigung der Abteilungsmitgliedschaft gelten analog die Regelungen der Vereinssatzung. 

Ein Abteilungsmitglied kann unbeschadet der Mitgliedschaft im Hauptverein durch Beschluss der Abteilungsleitung / der 
Abteilungsversammlung aus der Abteilung ausgeschlossen werden. Hierfür sind ebenfalls die Regelungen der Vereinssatzung 
anzuwenden. 

Die Abteilungsmitglieder haben das Recht, an allen Veranstaltungen und Maßnahmen der Abteilung 
teilzunehmen. 

https://www.paritaet-bayern.de/
http://vska.de/
https://stadtfueralle.org/
mailto:hallensport@ackermannbogen-ev.de
https://www.ackermannbogen-ev.de/hallensport


 
 

2 / 4 
 

§ 3 Abteilungshaushalt 
Die Abteilung bestreitet ihren finanziellen Aufwand nach den jeweils zugewiesenen Mitteln einschließlich 
Abteilungsbeitrag. 

Die Abteilung ist ermächtigt, neben dem allgemeinen Vereinsbeitrag durch den Hauptverein einen gesonderten 
Abteilungsbeitrag zu erheben. Der Abteilungsbeitrag wird halbjährlich per Lastschrifteinzug durch den Hauptverein erhoben: Am 
Jahresanfang für das erste Halbjahr des Jahres und Anfang Juli für das jeweils zweite Kalender-Halbjahr. Unterjährig 
eingetretene Mitglieder zahlen den Monatsbeitrag ab dem Monat des Eintrittsdatums. Diese Monatsbeiträge werden mit der 
nächsten halbjährlichen Abbuchung eingezogen. 

Die Abteilung verwaltet die ihr zustehenden Finanzmittel selbstständig. Der Abteilungshaushalt unterliegt der 
uneingeschränkten und jederzeitigen Prüfung und Einsichtnahme durch den Hauptverein. Die Belege sind monatlich der 
Finanzverwaltung des Hauptvereines zur Buchung, Prüfung (Vier-Augen-Prinzip) und zum Verbleib zu übergeben, Die 
Kontostände des Abteilungshaushaltes sind in den Haushalt des Hauptvereines zu buchen. 

Die Abteilung Hallensport kann kein eigenes Vermögen bilden. 

Die Buchführung der Abteilung wird durch die KassenprüferInnen des Hauptvereins geprüft. 

Die Abteilungsleitung ist berechtigt, für den laufenden Betrieb Verbindlichkeiten einzugehen, soweit diese durch die zustehenden 
finanziellen Mittel abgedeckt sind. Einer Genehmigung durch den Hauptverein bedürfen jedoch insbesondere folgende Punkte: 

• Tätigkeiten, die den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betreffen 

• die Bezahlung von SportlerInnen, TrainerInnen oder sonstigem Personal einschließlich geldwerter 
Zuwendungen. 

§ 4 Organe der Abteilung 
Organe der Abteilung sind 

- die Abteilungsleitung (inkl. Stellvertretung) 

- Headcoach Basketball 

- die Abteilungsversammlung 

Der/die Abteilungsleiter:in und seine/ihre Stellvertreter:in wird vom Vorstand des Hauptvereins bestellt. Sie sind jeweils allein 
berechtigt, die Abteilung nach innen und nach außen in Belangen der Abteilung zu vertreten. 

Sollte die Position der Abteilungsleitung bzw. deren Stellvertretung nicht besetzt sein, werden die Aufgaben der 
Abteilungsleitung von der Geschäftsführung des Hauptvereins und dem Headcoach übernommen. 

Die ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebes und Planung aller notwendigen Aufgaben in der Abteilung erfolgt 
gemäß einer eigenen Geschäftsordnung Hallensport.  
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§ 5 Abteilungsversammlung 
Die Abteilungsversammlung findet mindestens einmal jährlich statt und wird von der Abteilungsleitung schriftlich einberufen. Im 
Übrigen gelten für die Einberufung und Durchführung, insbesondere für die Wahlen, die Regelungen der Vereinssatzung. 

Die Abteilungsversammlung hat folgende Aufgaben : 
 

(1) Entgegennahme des Tätigkeits- und des Kassenberichts der Abteilungsleitung 

(2) Entlastung des Abteilungsleitung 

(3) Beschlussfassung über den Abteilungshaushalt des Folgejahres 

(4) Festsetzung der Abteilungsbeiträge 

(5) Festlegung von Sonderleistungen 

(6) Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

(7) Beratung und Beschlussfassung über grundsätzliche Angelegenheiten der Abteilung 

§ 6 Beiträge, Gebühren und Kündigungsfristen 
Die Mitgliedschaft im Bereich Hallensport ist nur möglich für Mitglieder des Ackermannbogen e.V. 

Beiträge und Gebühren 
Bei Beitritt zum Bereich Hallensport wird eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von € 20,-€ berechnet. 

• Abteilungsbeitrag pro Basketball-Spieler:in     25,- €  pro Monat 
• Abteilungsbeitrag pro Geschwister-Basketball-Spieler:in    12,50 €  pro Monat 
• Spielerpass pro Basketball-Spieler:in     12,- €  pro Saison 
• Abteilungsbeitrag pro Freizeitsport-Spieler:in (ohne Spielbetrieb)  5,- €  pro Monat 
• Abteilungsbeitrag pro Kind im Kindersport     200,- € pro Schuljahr 

Leistungsbeitrag (optional) 
Für Teilnehmer:innen am Spielbetrieb Bayernliga kann ein Leistungsbeitrag in Form einer Saisonpauschale erhoben 
werden. Auf Nachweis besteht eine Möglichkeit zur Ermäßigung gemäß der Regelung für den Vereinsbeitrag. 
Über den Leistungsbeitrag werden die zusätzlich angebotenen Trainingseinheiten und die Mehrkosten für die Bayernliga 
finanziert. 
Die Eltern der betreffenden Spieler:innen werden vor Saisonbeginn über die Möglichkeit der Aufnahme ihres Kindes in die 
Bayernliga informiert. Soll das Kind in der Bayernliga spielen, muss eine entsprechende Einverständniserklärung bzgl. 
Leistungsbeitrag unterschrieben werden. Ein Anspruch auf Spieleinsatz bei jedem Spiel ergibt sich daraus nicht. 

Kündigung 
Die Kündigung der Mitgliedschaft in der Abteilung Hallensport ist jeweils halbjährlich zum 30.6. oder zum 31.12. möglich 
und muss spätestens 6 Wochen vor diesen Terminen vorliegen.  
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§ 7 Ehrenamtliches Stundensoll / Organisationspauschale  
Jedes Mitglied der Abteilung Hallensport, Bereich Basketball, leistet einen ehrenamtlichen Anteil von 10 Stunden pro 
Saison. 
Mitglied in der Abteilung sind alle Spieler:innen (Kinder/Jugendliche und Erwachsene). Für Kinder/Jugendliche übernehmen 
die Eltern das jeweilige Stundensoll. Für Familien, die mehrere Mitglieder in der Abteilung haben, gilt ebenfalls das 
Stundensoll von 10 Stunden. Für Alleinerziehende gilt das Stundensoll von 5 Stunden pro Saison. 
Was wann bei Spieltagen jeweils zu tun ist, erfahren die Eltern von ihren Trainer:innen und/oder Elternsprecher:innen. Für 
mannschaftsübergreifende Events kommt die Info /to-do-Liste von der Bereichsleitung über SportMember und per e-mail. 
Die Eltern sind aufgefordert, sich in die entsprechende Liste einzutragen und die Tätigkeit verbindlich zum erforderlichen 
Zeitpunkt zu übernehmen.  
Folgende Einsatzfelder sind über das ehrenamtliche Stundensoll abzudecken: 

• Fahrdienst bei Auswärtsspielen 
• Aufbau und Standbetreuung Kiosk bei Heimspieltagen, inkl. Abbau und Aufräumen 
• Vorbereitung der Halle bei Heimspieltagen, inkl. Abbau & Aufräumen 
• Kampfgericht 

Zusätzlich zu den o.g. Tätigkeiten ist Unterstützung für Folgendes willkommen: 

• Sponsoring und Fundraising 
• Fotos und Berichte von Spieltagen 
• Mithilfe bei AK-Tigers-Events (Sommerfest, Season-Opening/Ending) 

Bei Nichterfüllen des o.g. Stundensolls hat die Abteilungsversammlung die Möglichkeit, Mitglieder auszuschließen.  

§ 8 Auflösung der Abteilung 
Die Auflösung der Abteilung muss durch die Abteilungsversammlung beschlossen werden. Für die Durchführung dieser 
Versammlung und die Beschlussfassung gelten die Bestimmungen der Vereinssatzung entsprechend. 

Die Auflösung der Abteilung bedarf der Zustimmung des Vorstands des Hauptvereines mit einfacher Mehrheit. 

§ 9 Schlussbestimmung 
Sofern die Abteilungsordnung keine Regelungen enthält, gilt die Vereinssatzung. 

Bei Verstößen gegen die Abteilungsordnung können diesbezüglich Handelnde haftungsrechtlich in Anspruch genommen 
werden. 

Die vorliegende Fassung wurde in der Abteilungsversammlung vom 5.5.2026 einstimmig beschlossen. 

München, 5. Mai 2026  

________________________     ________________________ 

Unterschrift Abteilungsleitung    Unterschrift Vereinsvorstand 




